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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Merseburg GmbH zu der Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 

die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) 

vom 01.11.2006 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 

1.1 Es wird Erdgas gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260, 2. Gasfamilie, Gruppe H verteilt. Es 

beträgt durchschnittlich 11,1 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite von ca. ±  0,2 

kWh/m³. Die Gasqualität kann von den Stadtwerken Merseburg GmbH nicht verän-

dert werden. 

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sind vom Anschlussnehmer unter 

Verwendung der zur Verfügung gestellten Antragsformulare zu beantragen. 

1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Ge-

bäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, wird über einen eigenen 

Netzanschluss an das Versorgungsnetz angeschlossen, soweit keine berechtigten In-

teressen des Anschlussnehmers entgegenstehen.  

2. Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung/Änderung der Leistungsan-

forderung sind vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung 

des Netzanschlusses gemäß § 9 NDAV und Baukostenzuschüsse gemäß § 11 NDAV zu 

zahlen.  
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3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV  

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenan-

teil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhal-

tende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Ver-

sorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insge-

samt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsan-

forderungen wird Rechnung getragen.  

3.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder 

Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen erforderlich sind.  

3.3 Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzepti-

on für die örtlichen Verteileranlagen im Rahmen der behördlichen Planungsvorgaben 

(z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan). 

3.4 Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare 

Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 

3.5 Als angemessener BKZ zu den auf die Anschlussnehmer entfallenden Kosten für die 

Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen gilt ein Anteil von 50 % 

dieser Kosten. 

3.6 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn der Anschluss-

nehmer seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berech-

nung zugrunde liegende Maß erhöht. Eine Erheblichkeit ist dann anzunehmen, wenn 

der weitere Baukostenzuschuss in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand 

der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

4. Netzanschlusskosten gemäß § 9 NDAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des 

Netzanschlusses. Der Netzanschluss besteht aus der Netzanschlussleitung, einer ge-

gebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, 

Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerät.   

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Ände-

rungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kunden-

anlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst 

werden.  

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage eines für das konkrete Anschlussvorhaben er-

stellten Angebotes berechnet. Eigenleistungen sind ausschließlich in Form von Tief-
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bauleistungen auf dem eigenen Grundstück zulässig und werden angemessen be-

rücksichtigt.  

5. Vorauszahlungen/Sicherheitsleistung für BKZ und Netzanschlusskosten; 

§§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NDAV 

5.1. Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 

besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 

rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, 

wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen Verbindlich-

keiten gegenüber dem Netzbetreiber vollständig oder teilweise nur aufgrund von 

Mahnungen nachgekommen ist. Gleiches gilt für den Baukostenzuschuss.  

5.1 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, zahlt er 

angemessene Abschlagszahlungen. 

6. Fälligkeit des BKZ und der Netzanschlusskosten 

Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Netzanschlusskosten bei Fertigstellung 

des Netzanschlusses fällig.  

7. Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV; Messeinrichtungen 

7.1 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netz-

betreiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes 

zu beantragen.  

7.2 Für die Inbetriebsetzung der Gasanlage sowie für das Anbringen, Entfernen oder 

Auswechseln von Messeinrichtungen durch den Netzbetreiber werden die hierfür ent-

stehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt.  

7.3 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Gasanlage aufgrund festgestellter Mängel 

an der Anlage nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer hierfür sowie für jede 

weitere vergebliche Instandsetzung die tatsächlich entstandenen Kosten.  

7.4 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage setzt die vollständige Bezahlung des Baukosten-

zuschusses und der Netzanschlusskosten voraus.  
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8. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 

 
8.1 Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung sind vom 

Anschlussnehmer und/oder vom Anschlussnutzer zu ersetzen. Die entstehenden 

Kosten werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer pauschal gemäß Preisblatt 

sonstige Nebenleistungen (Anlage 1) in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, 

nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger 

sind, als es die Pauschale ausweist 

8.2 Die Aufhebung der Unterbrechung wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der 

Unterbrechungskosten abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Einstel-

lung entfallen sind.  

8.3 Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsgemäßer Terminsan-

kündigung und Ersatzterminankündigung nicht angetroffen wird und die erforderli-

chen Maßnahmen dadurch nicht durchgeführt werden können, wird der Netzbetrei-

ber für zusätzliche Anfahrten dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die entstehen-

den Kosten  pauschal gemäß Preisblatt sonstige Nebenleistungen ( Anlage 1) berech-

nen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstan-

den oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  

9. Kosten für die Verlegung von Messeinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung der Messeinrichtungen gemäß 

§ 22 Abs. 2 Satz 5 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsächlichem 

Aufwand zu erstatten.  

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 

10.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere 

Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage einschließlich Eigenanlagen sind in den 

Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers als Anlage 2 zu diesen Ergän-

zenden Bedingungen festgelegt.  

10.2 Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV  

11.1 Rechnungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-

forderung, Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig.  
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Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung 

auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch 

entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt sonstige Nebenleistungen (Anlage 

1)  berechnen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden ü-

berhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale aus-

weist.  

11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrich-

ten. Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang 

der Zahlung beim Netzbetreiber. 

12. Inkrafttreten 

12.1 Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.07.2008 in Kraft. Sie ersetzen die bis-

herigen Ergänzenden Bedingungen zur AVBGasV. 

 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: „Preisblatt sonstige Nebenleistungen“ 
Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen 
 


